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religiöser Übe‘rzeugunä ZU): pblitiéchen Programm des Nationalsozialis-
Inu bekennen, in der Kırche wirken dürften. Diese Frage wird noch VCI -

schärft, wenn der Nationalsozijalismus nıcht nur eiıne polıtische Bewegung
se1n will, sondern eine W eltanschauung mit den höchsten Werten der
Rasse un des Volkes Wenn die staatlıche aCc den absoluten Anspruch
auft den Menschen in all seinen Lebensäußerungen rheben und iıh nıcht
NUFr poliıtisch, sondern uch weltanschaulich unbedingt bestimmen wollte,

bliebe da och Raum tur eine alleın auft dem Kvangelium aufgebaute
un! total Christus unterworfene Kırche? Die rage ach der Grenze ZW1-
schen Staat un:! Kirche ist Iso zugleıc! dıe Lebensfrage ach der Freiheit
der Kirche.

Endlich handelt A sıch be1 dem Streit der kırc  ichen Parteien diıe
rage, ob und inwıieweit die Übertragung staatlıcher Hormen, A des
Führerprinzips, autf die Kırche zulässıg und wunschenswert ist Damit
äng dıie andere rage CNS ZUSammen, ob die Kreiheit der Kırche autf
iıhrem eigenen Gebiete uch jeden Kıngriun des Staates 1m Bereich ıhrer
außern Gliederung un Verfassung als ekenntniswidrig aussc.  1eßt

Es ist Iso nıcht müßıiges „Lheologengezän c. sondern 6S sınd sehr
9 D1IS ın dıe 1eie der christlıchen Überzeugung hinabreichende Fragen,

die heute 1m deutschen Protestantismus wird. Es War ıhm
ber keiıne eıt vergönnt, diese Fragen in er uhe und Sachlichke:i
durc  enken un: klären Unter dem Sturmeswehen der natıonalen Re-
volution wurde sofort die außere Neuordnung der evangelıschen Kirche in
ngT1 SCHNOMNUNCN. S50 verquickten sich dıe theologischen Streitiragen mit
verfassungsrechtlichen Uun: kırchenpolıitischen Gegensätzen un:! ührten
dem eitigen amp dıe evangelısche Reichskirche, dessen Verlauf uns
ein anderes Mal beschäftigen soll
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olıtısch un gesellschaftlich gefestigte Zeıiten en auch eine aD-
geklärtere und geruhsamere ber die Trobleme VO taat und

Gesellschaft nachzudenken, als stürmisch bewegte Perioden des sozl1alen
Umbruchs Man dart die rage aufwerfen, ob dıe wiırklıch tiıefen un! welt-
ewegenden Gedanken des politıischen, W1  sch:  lıchen Uun! gesellschait-
lıchen ufbaues, dıe die Menschheit hervorgebracht hat, jemals anders als

der ufgewühltheit des völkıschen und staatlıchen Lebens entstanden
sınd. Von der Staatsphilosophie eines Platon un! Arıstoteles gıilt jedenfalls,
daß sS1e nıcht 1n der weltfernen Studierstube aus reın theoretischen Inter-

erwuchs, sondern em leidenschaftlichen Streitgespräch des polı-
tischen Forums. Der staatlıche, sittlich - relıg1öse und gesellschaftliche
Niedergang, die unverkennbaren zahlreichen Auflösungssymptome des
griechischen Gemeiunschattslebens en chon 1n der Sophistik und dann
erst recht be1 Platon Uun: Aristoteles die iıdealen unschbilder des wahren
Staates oder der besten Ol1S gesC  en In nNeUerer Zeit hat sowochl die
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englische Revolution WIC VOTLT em die große französische Staatsumwälzung
Ausgang des 15 Jahrhunderts uch das philosophische Denken ber

Staat und Gesellschaft entscheidend eeın. Eine große polıtısche
Leidenschaft b wiıirklıches Leiden den gesellschaitlıchen Miıßständen
1S5t iast i1@L1MeEer der Stachel des Philosophierens ber soz1ı1ale Probleme SC-

1Iso 15t V n sıch keın Nachteil un eine elastung polıtıschen
L’heorie, WenNnn ıhren Ursprung der tiıefen Leidenschaft des Oolks-
erziehers un:! V olksgestalters verdankt Es bedeutet noch nıcht notwendig
CiNe Verurteilung, WeNnNn e1inN! polıtısch gesellschaftliıche Reformidee
heißen Kampf des ages geboren WwIrd Notwendig 1St reiliıc beson-

Denken es Gärende un Ungeklärte absondert und die leiden-
schaftlıchen Kampf erschauten Tıefen ZUIMN klaren ıld gestaltet

Der Ruf ach dem starken Staat, die Parole des au Staates, der
rang ZU. totalen Staat und totalen Staatserleben Sınd sıcher SOLC.
kampfgeborene een Die unerhörten Bedrängnisse der Nachkriegszeıit
en allüberall die Staatenlenker EZWUNSCNH, die 1Ur tur Kriegs-
perioden als notwendig erachteten Tendenzen Ausschaltung es arla-
ments Uun! der Parte:en verstärken Der autorıtare Staat wurde chlag-
WOTrt der Stunde Mıt dem Anspruch selbstgewissen AÄAx1oms un!
höchsten Prinzıps der Staatslehre un! Staatsführung wurde verkündet
un ach Möglıchkei die 'TLat umgesSetz Es erschien nıcht bloß als dıe

aus einer vorübergehenden un! einigermaßen iıllızen Not,
sondern wurde ZUIN Prinzıp und Zu alleın wahren Deutung des gesell-
schaftlichen Lebens der Gegenwart erhoben: NUur könne heute das SEL-
stıge Antlıtz VO  } Volk, Staat, Wiırtschaft un! Gesellschaft richtig geformt
werden.

Keıin autmerksamer eobachter der eıt kann leugnen, diese Idee
eine faszınierende aCc erlang‘ hat Der vielbewunderte Siegeszug des
demokratı:ischen Ge  nkens VO  e 789 bıs QI18 verblaßt VOT der erstaunlıchen
Werbekraft die der Ruf ach dem au  ren Staat kürzester Frist ent-
taltet hat. Und wiewohl diese Parole verschiedenen Ländern dıe VCI-

schıiedensten estaltungen erhielt, 5{ 1St doch die Tatsache unleugbar,
die Demokratie gerade auch aus dem olk heraus und ZU eıl Urc iıhre
eigCeNECN Prinzipien erschüttert wurde.

amıt der autoritäre Staat zugleıic innerlıch schlechthın als dıe
ahnrheı des polıtıschen und gesellschaftlıchen Lebens uch 1Ur VO  3 heute
Erw1escn ist ? diese Idee WIr  1C die Ta un:! Uur! e1iNnes ÄAx10oms
besıtzt das eiıne eıtere Begründung braucht und überhaupt der 15  S-
S1011 ZO ist”? nıiıcht ZUIN mındesten einNne SCHAUCTEC Klärung des Ge-
dankens erforderlıch 1St mancherle1 MiBverstäiändnisse und vielleicht

Mißbräuche ach Kräften ernz  alten? Solche edenken wollen
des unerhoörten Siegeslaufes der Idee des autorıtaren Staates nıcht

ver:  mmen
Man versteht die Tendenzen des autorı Staates ohl leichtesten,

wWenn WIe HFront macht Demokratie, Parlamentaris-
INUS und Parteiwesen. Allerdings 15 beachten, diese Formeln und

D3 *



3724 Johann Schuster
Begriffe herkömmlıchen, schlagwortmäßigen inne gebraucht werden.
1C. Was eine iıdeale Demokratie der Volksherrschaifit seın kan: oder
Sein onnte un WIr  1C WAarT, sondern w1e sıch dıe emokratie der etzten

Jahre 1mM Abendland entwickelt un! wıe S1e den dealen jener eıt
entsprochen hat, steht 1er Frage

Der Weltkrieg un! die auf iıhn folgende wirtschaftliıche Not haben eine
unbezweiıtelbare Krisıs des demokratischen Gedankens herbeigeführt. Die
unmıiıttelbare un ausschlaggebende eilnahme der breiten olksmassen

der Bıldung des Staatswillens erscheint heute vielen nıcht mehr als
Erfüllung der 1 olk schlummernden Kräfte, als dıe rlösung AUuSs SO-

zıaler edrängnıs, als einziger Hort der Volksfreiheit un! als unumgang-
lıches ollwer Ausbeutung, Unterdrückung un! jede Horm der
Mißregierung. Das Parlament, ehedem die Plattiorm gereiften Geistes ZU

Bıldung einer klugen politischen einung, ist Urc das Parteiwesen der
modernen egalıtären Demokratıie, die Miıllıonen VO ern aufgeboten
hat, eine Kampfstätte VO eltanschauungen geworden, dıe ott die
eigentlichen wırksamen Entscheidungen auftf die geheimen bmachungen
außerhalb des Parlaments 1n unaufhörlichen Kompromissen verschıeben
mußte, un die den tatsächlichen Eınduß des breiten Volkes unwırksam
machte.

Dieses Mißverhäl  15 VO  } Versprechen un! üllung, die einmal
nıcht abzustreitende Unmöglıchkeıit, auf diesem parlamentarıschen Wege
den Bestand und dıe Sıcherheit des Staates garantıeren, haben dem Rut
ach einem autorıtären Staat TLTausende und Millionen VO wiıllıgen ren
verschaftit. Demokratie, Parlamentarısmus und Parteiwesen werden des-
halb als diıe maßgebende Ursache der staatlıchen un:! gesellschaftlıchen
1NDStande hingestellt. S1e S1Nd Symptomen des schwachen und hılflosen
Staates geworden, der unfähıig 1St, seine Bestimmung eriulien. Der
autorıtäre Staat 111 die dem olk notwendige Leitung und Gestaltung
biıeten. Er erklärt sıch als alleın efähıigt un! beiugt, den Forderungen des
ages gerecht werden, der Sar als. notwendig, den Untergang der
Gesellschaf: aufzuhalten

So weiıt ist die Parole 39  ın ZUIN autoritären Staat‘‘, verständlıch un!
einleuchtend och muß der autorıtäre taat konkrete Formen der Staats-
Iührung und eine ıhr TUnN! iegende Staatsverfassung vorweısen. Die
Bildung des Staatswillens muß dem Parteienkampfeun: Männern
überantwortet werden, die Eıinsıiıcht un:! Verantwortung, ber uch Freiheıit

besiıtzen, selbst die schwersten pfer VO] olk verlangen,
wenn S1e tüur das GemeiLmwohl gefordert werden mussen. ach welchen
Grundsätzen aber soll diıe Wahl des autorıtären Regiments VOTLT sıch gehen?
Und wWenn sıch nıcht eine vorübergehende Diktatur, sondern eine
prinzıpielle, vielleicht Sar weltanschauliche rage e W1€e soll dann
der eue Geist 1n der Staatsauffassung Gestalt Uun! HKHorm gewınnen, kurz,
welche Verfassung entspricht dem Geiste des autorıtären Staates?

W enn darauf eine Antwort sucht, eiinde sıch 1n einıger Ver-
egenheıt. Der Grund 1eg nıcht darın, e5 1er gut W1€e 1n der Demo-
kratıe die verschiedensten Spielarten geben ann. Russıische Räterepublık,



Aütoritärer aa un staatlıche Autorität 325

Faschismus Italien, ‘die nationalsozialistische egierung Deutschland
sSind NnUur dıe hervorstechendsten, ber längst nıcht die einzigen Beispiele.
Der eigentliche rund für die Unsicherheit 1eg tiefer. Eır betrifft das
grundsätzlıche Verhältnis VO Kührer Un olk Es annn sich Ja aus
leicht begreiflichen Gründen nıemals eine egiıerung stark un autorıtär
iühlen, wenn S1e nıcht das olk hınter sıch hat uch 1ın einer antıparla-
mentarıschen un antıdemokratischen Haltung kann dıe Staatsführung
nıcht Tau.: verzichten, die Zustimmung und Gefolgschaft des breiten
Volksteils gewinnen un: bewahren. Im Zeıitalter der allgemeınen
ung, Zeiıtung un KRundtiunk uch den armeren V olksgenossen
gänglıc SInNd, muß erst recht eine öftfentliche einung als Rückhalt für
die autorıtäre taatsführung und die Bıldung eines Staatswillens eschaffen
un zielbewußt gelenkt werden.

ber 1n welcher Horm so1l das geschehen? Reın abstrakt un orma.
gesehen bleiben ZWwel öglıchkeıten. Es kann diıe Gefolgschaft der Massen
ohne juristische Hestsetzung un grenzung VO:  ; Befugnissen Urc uge
Beeinflussung, Urc W eckung VO'  - Begeisterung SW., also Urc. persön-
1C HFaktoren gesichert werden, während dıe Auswahl der FKührer einer
kleinen Gruppe der Sar einem einzigen starken W iıllen überlassen bleibt
Es kanı aber auch Urc mancherle1 Mitwirkung und iıtwahl des Volkes
und der Volksvertreter dıe Bıldung des Staatswillens beeinfilußt werden,
hne 1€Ss in den Streng parlamentarıschen Hormen einer egalıtären
Demokratie geschieht. Man sieht leicht e1n, die er‘! Möglichkeit
jedenfalls keine Dauereinrichtung se1in kann. Die innern räafte des gesell-
SC  ıchen un! namentlıch des polıtischen Lebens drängen immer wıeder

bestimmter Formung So kommen WITr ZU Feststellung, uch
der autorıtäre Staat nıcht hne die Gunst un:! dıe Mitwirkung des
Volkes möglıch ist, und infolgedessen der Gegensatz Demokratie
und ZU Parlamentarısmus Sar nıcht absolut denken ist, w1ıe beim
ersten Anblıck scheinen moöochte. Höchstens mag zugeben, dıe
Parteijienzerrissenheıiıt grundsätzlıch, wenn nıcht aufgehoben, ©  G  7 doch
wırksam gemacht ist.

Wır dürten ber nıcht be1 solchen, ın gew1ssem iınne außerlıchen weck-
mäßıgkeitsiragen stehen bleiben. Das Schlagwort VO)] autorıtären Staat
111 Ja anerkanntermaßen nıcht bloß eine zufällıge aktık und opportu-
nıstische aßnahme decken, die bestimmt ist, einer augenblicklichen
erlegenheit helien, sondern besagt eine geıistige altung, eine Aut-
tassung VO] Sınn des Staates innerhalb der menschli:chen Gesellsc
Wenn diıe geıistige egründung VO:  - Demokratie, Parlamentarısmus un!:
Parteiensystem Liberalısmus wurde, so11 in der Parole des
autorıtären Staates eiıne bewußt antilıberale Gesinnung un!: er des
gesellschaftlıchen un staatlıchen eschehens Ausdruck kommen.
Eiıne philosophische Besinnung auft dıe etzten geistigen Grundlagen des
soz1ialen Lebens der Menschen ist der 'Tat berechtigt und unerläßlıch,
soll der Ruft ach dem autorıtären Staat mehr se1in als eın Modewort

ber dann machen WI1IT diıe ntdeckung, der autoritäre Staat nıcht
eine selbstgewi1sse TO und Wahrheıt ist, sondern eın Höheres ber sıch
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hmun! VOr sıch ha£, das Maß und Gr ist: die s£äatliche Autorität.
Irgendwie war dieser Zusammenhang VO autoritärem Staat un staatlıcher
Autorität ohl immer bewußt Wenigstens ann, wenn der autoritäre Staat
nıcht NUur eın In;eresse vertreten, sondern mit der raft un Würde einer
Idee die Geister überzeugen Unwillkürlich wurde der Gedanke des
autoritären Staates legitimiert mıit der Überlegung, daß nNnUur eine starke
Staatsgewalt der eine totale Staatsgesinnung den Untergang VO  - Staat
un Gesellschaft authalten könne. Nur wurde be1 dieser Überlegung als
selbstverständlıch angenommen, eben der autoritäre, antıparla-
mentarısche Staat alleın dieser Aufgabe gewachsen sel.
es irg diese allzu unproblematische Selbstverständlichkeit manche

Unklarheiı:ten un auch Gefahren der äuschung 1n sich. Vor lem ist
nötig, sıch Klarheit verschaffen ber diıe staatlıche Autorität selbst,
iıhren Ursprung, ıhren Geltungsgrund un! iıhre KRechtiertigung, dann erst
ber die öglıchkeıten, den autorıtären taat aus dem W esen der staat-
lıchen Autorität legıtimieren. Beıdes ist ja oftensichtlich nıcht Sanz
dasselbe Der autorıtäre Staat steht 1m 1enste der staatlıchen Autorität,
1eSsSe muß 1Iso ZUerst klar erfaßt werden.

Man kann nıcht ehaupten, die moderne Soziologie un die ıhr
orjentierte Staatslehre dıie rage ach dem Sınn un:! der Aufgabe der aat-
lıchen V ollmachten miıt dem Interesse und der Gründlichkei hat,
dıe S1e verdient. Sıie wandte andern Fragen bedeutend mehr Zeıit un:! Inter-

Der Prozeß der Integrierung etwa, 1n dem dıe Gliıeder der staat-
lıchen Gemeinschaftt immer wıeder uts eue aneinander un:! } das Ganze
gekettet werden, überhaupt das aktuelle en un Wiırken der Gemein-
schalit, wurde mıiıt größerer ufmerksamkeıt als die Wesens-
iragen der Gemeinschaft überhaupt.

Was soll die staatlıche Gemeinschaft überhaupt, woher dıe
ıhrer Gewalten, lıegen ıhre Grenzen? Diese ragestellungen klıngen
freılıch allgemeın, S1e ber die Eıgenart un die Enge eines einzigen
Volkes ınausgehen un grundsätzlıch VO:  e en staatlıchen en aller
Zeıten, Rassen un Kulturs  en gelten. Für manche ıst das schon eın
Grund, 1er überhaupt eın Problem sehen. Sie torschen lıeber ach
dem Gesetz eines bestimmten Volkes un!: meinen, auft diese Weise verbind-
1iC Werte aufstellen können als Grund Uun! Rechtfertigung für die
polıtische Führung. ber S1e vVETSESSCH offensichtlıch, daß unbeschadet
er Dıfferenzierung der völkıschen, rassischen un: staatlıchen Wertziele
doch Menschenwürde und Menschenziel in en Sondergestaltungen ent-
alten sind uUun!: diesen onderformen ıhren tieteren 1nnn verleihen. Erst aus
diesen etzten allgemeın menschliıchen ufgaben un Möglichkeiten e-
waächst e1in ruchtbares achdenken ber die TODIemEe der menschlichen
Gemeinschatft.n S

Die staatlıche Gemeinschaft gehört iın die sittlıche Ordnung des Ge-
W1SSens, S1e ist nıcht e1in Wiıllkürprodukt un! eine Angelegenheit bloß
auberlıcher der sozlaltechnı:scher Zweckmäßigkei Der chöpfer hat den
Menschen Wertzıele un ufgaben gestellt, dıe Ur in bestimmten Gemein-
schaftsformen, zuletzt ın der höchsten organisierten Gemeinschait des
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Auforitärer Staat und stagtliche ‚Auto tat
Staateé‚ verwirklicht werden können. Wie der einzelne Mehsch Keins-Prei-
eıt besitzt, sıch diesen ufgaben entzıehen, auch keine Freiheit, die
staatlıche Gemeinschaft auszuschalten der iıhre Autorität unwırksam
machen. Die Autorität des Staates, die ihrer Gewalten hat den gle1-
chen Ursprung Ww1e die Gemeiunschaft un ihre Wertziele. Der chöpfer
gıbt dıe Gewaltenfülle, die sıch nıemals eın Privatmann aneıgnen könnte.

In der VO  — Gott gesetzten un! 1 Gewissen verkündeten Sittenordnung
1eg also die Ursprungsquelle der staatlıchen Autorität. Wenn darum 1n
der Konsequenz der TE eines Rousseau der allgemeıne Volkswiaülle als
umme der privaten Willen hne dıe Gewissensordnung des Schöpfers die
Vollmachten des Staates erklären soll, iıst lNlerdings dıe Ablehnung be-
rechtigt, dıe dieser „liberale‘‘ un:! ‚„demokratische‘‘ Gedanke gefunden hat.
Eine solche Autorität wäre keine „Obrigkeit‘‘, sondern W ıllkür, die UrCc
eine beliebig andere ıllkür ersetzt werden könnte Obrigkeıt, überlegene
Gewalt kann S1e NUr se1in, weiıl S1e VO  5 überlegenen Wertzielen der obersten
göttlıchen Autorität gegeben wird.

Diese Begründung der staatlıchen Autorität der chöpfer auf-
erlegten Gewissensordnung hat bedeutsame Folgen Die staatlıche EW
iSt nıcht Selbstzweck, sondern dient der Verwirklichung der VO: chöpfer
den Menschen vorgesetzte Wertziele. Die Ausübung der staatlıchen Auto-
ritat steht 1Iso Sanz nnerhalb der sıttliıchen ung WwW1e die Autorität
selbst Sie wırd einer Gewissensangelegenheit. Sie iıhr und
iıhre Grenze 1 Schöpferwillen Gottes. Sie ist  —+ Dienerin un:! Stellvertreterin
Gottes. Das ist in der "Tat die erhabenste Rechtfertigung der Staatsgewalt,
Uun! nıemals konnte Größeres ıhr geschrieben werden, als w as der
hl Paulus ber S1e schreıibt: „Alle EW stammt VO!]  . Gott. Gottes Die-
nerın ist sS1e  eb (Röm 13, 4)
er kann und dart die Staatsführung nıcht die sıttlıche Ge-

w1ssensordnung des Schöpfers verstoßen. Das würde dıie ureigenste Be-
stımmung der staatlıchen Autorität aushöhlen Schutz des Rechtes un
örderung der öftentlıiıchen Sind uch die Grenzen fur die AÄAus-
übung der öffentlichen Vollmachten Kın nıcht hierdurch gerechtfertigter
Einbruch die private Sphäre der Sar 1n dıe Gewissenssphäre ist M1ß-
brauch un ıllkuür, aber keine gottgegebene Gewalt Eıne staatlıche Ge-
walt, dıe sıch dem Diaenst olk entzıeht, verliıert damıt ihre Berech-
tiıgung

So gewınnen WIr auch den philosophischen Standort, die Parole des
autorıtären Staates 1n iıhrer grundsätzlichen Weiıte würdiıgen. Es geht

dıe Möglıchkeıiten einer Sinnerfüllung der gottgegebenen Staatsautorl1-
tät Welche Staatstorm die Sendung der staatlıchen Gewalt hın-
reichend oder besser erfüllen? Damıit siınd WI1r bei der uralten re
V.O  - den Staatsverfassungen angelangt. Die soz1ı1alen Rundschreiben
Leos 111 en den einZ1g möglichen Weg ZU Lösung dieser rage ein-
geschlagen, indem S1e auf dıie Wertziele der staatlıchen Gemeinschait hın-
weıisen. Weıl dıe Sinnerfüllung der staatlıchen Gewalt 1n den verschieden-
sten Staatsformen wıe Monarchıie, Arıstokratie der Volksherrschaft unter
den wechselnden Kulturbedingungen ,recht ohl möglıch bleibt, sind
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prinzıpie uch diese Verfassungsformen innvoll und berechtigt, solange
die Bedingung ertüllt wiırd, die staatlıche Autorität vo und maß-
voll durchgesetzt wird. So ergıibt sıch dıe olgerung, uch eine olks-
herrschafit un eın parlamentarısches System eine starke Regierung e-

möglıchen und somıit ‚autoritärer‘‘ Staat un eıne wahre „Obrigkeit“ wiırd.
ber der autorıtäre Staat sıcht heute Urc das parlamentarische System

die starke Staatsgewalt bedroht un: 1l] sıch deshalb, wWwWenn auch nıcht
und ohne den Volkswillen, für diıie sıttlıchen Notwendigkeiten e1n-

setzen. Gegenüber einem unvernüniftig gewordenen posıtiven ec eruf
€  D sıch auft den Notstand und sıeht arın die Rechtfertigung des autorıtären
Staates. Es hat heute wen1g Sınn, ber dıe Legitimitätsfrage einer autor1-
taren egierung Betrachtungen anzustellen, insbesondere, WEe eine über-
wältigende W ählermehrheit ihre Zustimmung gegeben hat 1e]1 wiıichtiger
ist die Untersuchung ber die Bedingungen und Möglichkeiten, unter denen
eine solche autoritäre egıerung nıiıcht 1Ur die zufälliıge Gunst des Volkes
bewahrt, sondern der V erantwortung gerecht wird, dıe ıhr Urc dıe Siınn-
erfüllung der staatlıchen Vollmachten auferlegt ist

Je geringer der Kreis der verantwortlichen ührer wird, Je größer die
Macht, die ın wenıgen en zusammengefaßt iSt, desto größer wird die
sıttlıche Belastung VOT Gott und dem Gewissen. Und WE} SOSar eine
autorıtäre egıerung nıcht auf V olksmeinung und Volksgunst verzichten
kann, SC lautet die rage näherhin: Wiıe wırd 1m autorıtären taat dıe
nıemals entbehrlıiche Kontrolle und Kritik vonseıiten der Eınsichtigen un
Gutgesinnten ermöglıcht und geübt? Das sınd SEeWl sehr schwierige
Punkte Gerade der moderne Staat, der eine große Presse beherrscht un
weltanschaulı:ch die weıtesten Gegensätze ın sıch ırgt, tühlt diese Schwie-
rıgkeiten stärksten.

Reibungen zwıschen Staatsmacht Uun: Gewissen der Uflteflanen sıind Ja
immer möglıch uch dıie Mehrheitsbeschlüsse eines demokratischen DPar-
laments können eine Gewissenstyrannei edeuten der eine Klassenunter-
drückung mit dem Mäntelchen. der tormalen Gerechtigkeit zudecken. ber
1mM autorıiıtären Staat lıegen doch besondere Gef.  renherde für dıe ber-
schreitung der gottgesetzten Grenzen be1 usübung der staatlıchen Zu-
ständıgkeiten. Im Grunde hängt diese Schwierigkeit mi1t dem allgemeıneren
Problem usamme:  9 wıe und unter welchen Juridischen Formen sıch der
Volkswiaulle gegenüber dem Staatswillen geltend machen kan: Es handelt
sıch m p  hiıer nıcht die allgemeın bekannte und VO: nıemand geleugnete
Tatsache, zufällıge Mißbräuche und eın persönlıches Versagen immer
mıiıt 1in auf S CHNOMMEN werden ImusSsen. Das tietere Problem ist vielmehr
1m Gegensatz Zu Demokratie suchen. Wır en schon gefunden, daß
dıe Gegensätzlichkeit nıcht absolut 1St, WI1e manche denken Um eıine
Ausschaltung des Volkes Gunsten einer kleinen Minderheit kan sıch
Aaus sechr begreiflichen Gründen Sar nıcht handeln Strittig ist nNnUur die Art
und Weiıse, Ww1e€e der olkswille der Verantwortung für den Staatswillen
teilnehmen kann, ohne Parteienhader dıe erforderlıiıche Einheitlichkeit
un: raft der Staatsführung gefährden vermas.

Es wäre allzu leicht und oberflächlich geurteilt, WE an den Kern der
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demokratischen Idee als lauteren Irrtum hinstellte Mag sıch der zaube-
rische imbus, mıit dem diese Idee eın Jahrhundert geleuchtet hat, ın Dunst
autlösen, O ist 1n iıhr doch ein Grundgedanke VO  ; unvergänglichem Wert
enthalten, der nıcht die parlamentarısche Form und en Parteijen-
SYStem gebunden ist, der Gedanke nämlıch, eine starke un! dauerhaftfte
Regierungsform Nur ann möglıch iSt, wenn S1e nıcht bloß gerecht 1St,
sondern uch unbefangenen Urteil des Volkes als gerecht erscheınt.
Und dazu gehört eıne Verbindung VO'  } Volkswillen un! Staatswillen, eine
Möglıichkeit der freien W iıllensäußerung und Urteilsbildung, Um:-
standen auch eine Möglıchkeıit der Verteidigung un! Korrektur gegenüber
der Beeinträchtigung wichtiger persönlicher Interessen. Es 1St ja leicht
verständlıich, der angel einer Kontrolle Urc zuständıge OlksSsver-
treter, das Bestreben, auttauchende Schwierigkeiten UrCcC machungen
hınter verschlossenen Türen beseitigen UuUSW., dıe notwendiıge Verbindung
VO' Volkswiullen un Staatswillen nıcht gerade erleichtern.

ber selben Maße, W1e der autorıtäre Staat sıch bewußt bleibt,
dıe urzeln seiner ra der ottg  Z  n Sinngebung und Sendung
der staatlıchen Autorität lıegen, und jede Staatsform sıch bewähren
muß 1n der Hıngabe } das Gemeıinwohl, 1 veranwortungsbewußten Diıenst

(0]  ©: selben Maße, Ww1e€e cS5 versteht, 1 en des Möglichen
den geläuterten Volkswillen hineinzuleıiten in den Staatswillen, 1 selben
Maße kannn se1in Werk größer und fruchtreicher werden, als das der emo-
kratischen Ildee SCWESCHN ist.

Kulturberich
Von Jakob Overmans S. J]

1e atholısche Kırche der Vereinigten Staaten VO

ord e  C ka ejerte 1m rühling ıhr dreihundertjährıiges Be-
stehen. Der katholische ord Baltimore hatte nach sehr schwierigen Ver-
andlungen VO'  - der englıschen Krone das Gebiet, aus dem der heutige
Staat arylan erwachsen 1St, als en erlangt, ort den iın England
verfolgten Katholiken eine Hreistatt eröffnen. uch Protestanten un!
u  en mıiıt über den Ozean, und während 1n Europa der Dreißig-
Jährige Krieg wutete un! ebenso 1in den Kolonien Neuenglands relıg1öse
Duldung unbekannt Wal, erlıeß ord Cecil Baltımore, der katholische Ge-
bieter VO  w} aryland, eın Strenges rundgesetz reliıg1öser Freıiheit. Für dıe
Seelsorge der Katholiken der ord einen Freund seines V aters,
den Jesuiten AÄAndrew ite, der VO' Zwel Ordensgenossen begleitet wurde.
Sie amen miıt den ersten AÄAuswanderern 11 Februar 1634 in Maryland
und nachdem S1e aut der nNnse St Clements 1m breiten Potomacstrom eın
Kreuz errichtet hatten, las Whiıte 25 März 1634 dort die
Messe., Im auie der eıt verloren sıch die Katholiken 1n der Überzahl der
nachrückenden Protestanten, die das selbständıge en arylanı bald
einer königlıchen Provinz machten und die Katholiken iıhrer bürgerlichen


